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WAS GEHORT IN DIE
STATUTEN?

In der Beratungspraxis wird der Rechtsdienst oft mit dem Eindruckvon Genossen-

Schaftsmitgliedern konfrontiert, die Statuten wirkten «überladen». Das erstaunt nicht.
Meist handelt es sich um Dokumente mit über zwanzig Seiten. Dieser Beitrag

soll aufzeigen, welche Bestimmungen sinnvollerweise in die Statuten gehören und
welche nicht.

Die Statuten einer Genossenschaft
bilden die «Verfassung» der Gesell-

schaft. Entsprechend etwa der Verfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
sollten sich die Statuten grundsätzlich auf
die knappe Regelung der wesentlichen
Punkte beschränken. (Ebenso entspre-
chend der Eidgenössischen Bundesver-

fassung trifft dies nicht in jedem Fall zu.)
Nebensächlichkeiten gehören nach Mög-
lichkeit in ein Reglement oder sollten - je
nach Bedarf - individuell verein-
hart werden.

Allerdings gilt dieser Grund-
satz nicht absolut. Es kann in ge-
wissen Bereichen durchaus Sinn
machen, eine ausführliche Rege-

lung in die Statuten aufzuneh-

men, weil eine knappere Vor-
schrift den Handlungsspielraum
der Genossenschaft beschrän-
ken würde. Das ist zum Beispiel
bei den Gründen für den Aus-
schluss aus der Genossenschaft
der Fall, namentlich auch des-

halb, weil von den gesetzlichen
Regeln abweichende Vorschrif-
ten über den Verlust der Mit-
gliedschaft nur in den Statuten und eben

nicht in einem Reglement vorgesehen
werden können (vgl. Art. 833 Ziff. 4 OR).
Das bringt mich zum nächsten Punkt.

Die verschiedenen Arten von
Statutenbestimmungen
Rechüich lassen sich verschiedene Statu-
teninhalte unterscheiden. Konkret sind
dies (i) notwendige Statuteninhalte, (ii)
bedingt notwendige Statuteninhalte und
(iii) freiwillige Statuteninhalte. In einem
weiteren Sinn kann auch das zwingende
Recht als separater Inhalt unterschieden
werden.

Als notwendiger Statuteninhalt (das
heisst Inhalt, der unbedingt in den Statu-
ten geregelt werden muss) gelten gemäss
Art. 832 OR die Firma (das heisst der
«Name» der Genossenschaft, also etwa
«Wohnbaugenossenschaft Waldesruh»)

und der Sitz, der Zweck, die (finanziellen)
Leistungspflichten der Mitglieder, die Or-

gane, die Art der Vertretung und die Form
der Bekanntmachungen.

Bedingt notwendige Inhalte gemäss
Art. 833 OR sind Bestimmungen, die nicht
unbedingt geregelt werden müssen. Will
die Genossenschaft den entsprechenden
Punkt regeln, muss dies jedoch notwen-
digerweise in den Statuten geschehen.
Als Beispiele können genannt werden:

MICHAEL SCHLUMPF, RECHTSDIENST

Eine (freiwillige) Regelung in den Statu-

ten, die eine Vertretung mehrerer Mitglie-
der durch eine Person vorsieht, wäre kraft
zwingenden Rechts ungültig und nicht
durchsetzbar.

Telefonische Auskünfte: 044 360 28 40

Mo-Do 8:30-11:30 Uhr

Vorschriften über die Schaffung von An-
teilscheinen, besondere Angaben bei

Sacheinlagen- beziehungsweise Sach-

Übernahmegründungen oder abwei-
chende Bestimmungen betreffend Er-
werb oder Verlust der Mitgliedschaft. Bei
diesen Punkten macht es wie bereits er-
wähnt Sinn, eine etwas ausführlichere
Regelung zu wählen.

Freiwillig sind schliesslich alle Rege-

lungen, die weder notwendig noch be-

dingt notwendig sind. Möglich sind hier
aller Regelungsinhalte, die nicht durch
zwingendes Recht ausgeschlossen wer-
den. Was im Einzelnen zwingendes Recht

darstellt, ergibt sich aus dem Gesetz,

muss aber meistens durch Auslegung er-
mittelt werden. Als Beispiel kann genannt
werden: Jeder Genossenschafter kann

nur ein weiteres Mitglied in der General-

Versammlung vertreten (Art. 886 OR).

Schlussfolgerung
Ich komme zurück auf die eingangs ge-
stellte Frage: Welche Bestimmungen ge-
hören sinnvollerweise in die Statuten und
welche nicht? - Nach dem Gesagten muss

unterschieden werden, um wel-
che Artvon Statutenbestimmung
es sich handelt. Die notwendigen
Inhalte müssen sowieso geregelt
werden. Bedingt notwendige In-
halte empfiehlt es sich in aller
Regel nicht zu knapp zu regeln.
Nur (aber immerhin!) beim
freiwilligen Statuteninhalt kann
man sich deshalb auf den eigent-
liehen Grundsatz besinnen, dass

nur wesentliche Punkte mit er-
heblicher Tragweite in die Ver-

fassung gehören.

IN KURZE

Referenzzinssatz bleibt bei
zwei Prozent
Der Referenzzinssatz, der für die Miet-

zinsgestaltung massgeblich ist, stützt
sich auf den vierteljährlich erhobenen

volumengewichteten Durchschnittszins-

satz der inländischen Hypothekarforde-

rungen. Er wird in Viertelprozenten pub-
liziert. Der Durchschnittszinssatz, der
mit Stichtag 30. September 2013 ermit-
telt wurde, ist gegenüber dem Vorquar-
tal von 2,09 Prozent auf 2,06 Prozent ge-
sunken. Der mietrechtlich massgebende
Referenzzinssatz beträgt somit kaufmän-

nisch gerundet weiterhin 2,00 Prozent.

Er bleibt auf diesem Niveau, bis der
Durchschnittszinssatz 1,88 Prozent un-
ter-oder 2,12 Prozent überschreitet.
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